
 
 
Änderungen im Pass- und Ausweiswesen  
 
Seit dem 1.11.2007 wurde in Deutschland der Fingerabdruck beim ePass 
(elektronischer Reisepass) eingeführt. Zugleich mit der Einführung des 
Fingerabdruckes im ePass wurden folgende Dokumente umgestellt: 
 
     ePass (32 Seiten, 48 Seiten) 
     Personalausweis 
     vorläufiger Reisepass 
     Kinderreisepass 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen aufgelistet: 
 
ePass 
 
- (Zusätzliche) Speicherung von Fingerabdrücken im Chip 
- Wegfall des Kindereintrags 
- Wegfall des Feldes Ordens- und Künstlernamen 
- Änderung der Gültigkeitsdauer von 5 auf 6 Jahre für Antragsteller unter 24 

Jahren (bisher 26 Jahre). Antragsteller ab 24 Jahre erhalten einen Reisepass mit 
einer Gültigkeitsdauer von 10 Jahren 

- Aufnahme der EU-Amtssprachen Rumänisch und Bulgarisch 
- Aufnahme einer „Gebrauchsanweisung“ und Änderung des Druckstandes 11/07 

in der hinteren Passdecke 
- Zufällig zu vergebende alphanumerische Seriennummer 

 
Personalausweis 
 
- Wegfall des Feldes Ordens- und Künstlernamen auf der Rückseite des 

Personalausweises 
- Änderung der Gültigkeitsdauer von 5 auf 6 Jahre für Antragsteller unter 24 

Jahren (bisher 26 Jahre). Antragsteller ab 24 Jahre erhalten einen 
Personalausweis mit einer Gültigkeitsdauer von 10 Jahren 

- Seriennummer auf der Rückseite des Personalausweises 
- Auf der Personalausweisvorderseite wird in den beiden schwarzen Linien 

innerhalb der maschinenlesbaren Zone die Mikroschrift „BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND“ integriert 

 
Vorläufiger Reisepass und Kinderreisepass 
 
- Wegfall des Kindereintrages beim vorläufigen Reisepass (Aufkleber  
     Kindereintrag entfällt) 
-    Wegfall des Feldes Ordens- und Künstlernamen 
-    Änderung der Gültigkeitsdauer beim Kinderreisepass: 6 Jahre gültig; maximal bis 

       zum 12. Lebensjahr 
- Aufnahme der EU-Amtssprachen Rumänisch und Bulgarisch  
- Änderung des Druckstandes 11/07 in der hinteren Passdecke 

 
 



 
                                                              
 
Mit der Einführung dieser Änderungen haben sich keine Gebührenveränderungen  
ergeben. 
 
 
 
 

 
 
Jürgen Bierwirth zusammen mit 1. Bürgermeister Frank Stumpf bei der Abgabe des 
elektronischen Fingerabdrucks  
 


